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1. MSG 001 IND 2025 0656 FI DE 05-11-2025 FI NOTIF

2. Finland

3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin +358 29 504 7092
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi

3B. Sosiaali- ja terveysministeriö
Turvallisuus ja terveys -osasto
PL 33
FI-00023 Valtioneuvosto
Puhelin +358 2951 63713
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yhteyshenkilö: elina.kotovirta@gov.fi

4. 2025/0656/FI - C00C - Chemikalien

5. Regierungsverordnung zur Änderung der Regierungsverordnung über Stoffe, Zubereitungen und Pflanzen, die als
Suchtstoff gelten

Eine neue Substanz, MDPHP, wird national als Betäubungsmittel eingestuft.

6. MDPHiP (1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one)
IUPAC-Name: 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one
CAS-Nummer: 776994-64-0 (Alkali), 24622-61-5 (HCl-Salz)

7.

8. Finnland beabsichtigt, diese Stoffe gemäß dem Betäubungsmittelgesetz (373/2008) als Suchtstoffe zu definieren;
daher wird die Herstellung, die Einfuhr, die Ausfuhr, der Verkauf oder der Besitz dieser Stoffe ohne gesonderte
Genehmigung der finnischen Arzneimittelbehörde Fimea verboten.

9. MDPHP ist ein synthetisches Cathinon auf Pyrovaleronbasis und ähnelt in seiner Struktur MDPV, das gemäß dem
Übereinkommen über psychotrope Stoffe als Betäubungsmittel eingestuft ist. Es weist auch eine ähnliche Struktur wie
Alpha-PHP und Alpha-PVP auf, die als Betäubungsmittel eingestuft sind. Cathinone wirken als Stimulanzien in der gleichen
Weise wie Amphetamine. Die von MDPHP ausgehenden Risiken für die öffentliche Gesundheit und die Gesellschaft
müssen mit den Risiken verglichen werden, die mit dem Missbrauch anderer bekannter Cathinone auf Pyrovaleronbasis
wie MDPV, Alpha-PHP und Alpha-PVP verbunden sind.

Kriminelle Gruppen versuchen ständig, neue Substanzen zu finden, die nicht in den Geltungsbereich der aktuellen
Gesetze fallen. Daher müssen diese identifizierten Substanzen, die als Designerdrogen verwendet werden und auf den
europäischen Märkten beobachtet wurden und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen können, durch einen
Regierungserlass schnellstens verboten werden.

10. Verweise auf Grundlagentexte:

11. Ja

12. Schutz der öffentlichen Gesundheit. Die Substanzen müssen als Betäubungsmittel eingestuft werden, da eine
Nutzerbasis existiert. Ziel eines raschen Verbots ist es, den durch den zunehmenden Missbrauch dieser gefährlichen
Stoffe verursachten Schaden zu vermeiden.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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